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(54) Stellwand für einen Raumteiler

(57) Stellwände für einen Raumteiler, eine Werbeta-
fel o. dgl. Funktionswände werden aus zumindest zwei
Plattenelementen (1, 1’) aufgebaut. Diese sind im Be-
reich aneinanderlegbarer Seitenrandprofile (2, 2’) ver-
bindbar, so dass damit in Gebrauchsstellung eine ge-
meinsame Teilungsebene (T) definiert wird. Das erfin-
dungsgemäße System zeichnet sich dadurch aus, dass
im Bereich der gemeinsamen Teilungsebene (T) nun-

mehr zumindest eine im Wesentlichen zweiteilige Ver-
bindungseinheit (E) vorgesehen ist. Diese Verbindungs-
einheit (E) ist wechselseitig mit jeweils zumindest einer
Verriegelungsaufnahme (3) und zumindest einem in die-
se einführbaren Steckelement (4) versehen, so dass die
Plattenelemente (1, 1’) im Bereich der Seitenrandprofile
(2, 2’) formschlüssig miteinander verbindbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stellwand für einen
Raumteiler, eine Werbetafel o. dgl. Funktionswände ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Stellwände zur Abteilung von Räu-
men, zur Herstellung von Funktionswänden oder zur An-
ordnung als Werbetafel-Displays sind in unterschiedli-
chen Ausführungen allgemein bekannt. Dabei ist vorge-
sehen, dass die plattenförmigen Stellwände als jeweilige
Gleichbauteile mit einem Rahmen so ausgeführt werden,
dass im Bereich aneinanderlegbarer Seitenrandprofile
eine Verbindung möglich ist und damit zwei oder mehrere
dieser Plattenelemente zu einem Stellwandsystem ver-
bunden werden können. Als nachteilig hat sich dabei ge-
zeigt, dass für eine stabile Verbindung der Plattenele-
mente jeweils aufwändige Verbinder als Einzelteile zu
montieren sind und/oder für den Verbindungsaufbau
spezielle Werkzeuge für Verschraubungen erforderlich
werden.
[0003] Die Erfindung befasst sich mit dem Problem,
eine als mehrgliedriger Raumteiler aufstellbare Stell-
wand zu schaffen, die mit geringem technischem Auf-
wand montierbar ist, dabei die Verbinder optisch unauf-
fällig in die Plattenstruktur integriert werden und bei weit-
gehend werkzeugloser Anwendung eine einfache Bedie-
nung im Bereich von Verbindungsbaugruppen möglich
ist.
[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit einer Stell-
wand mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Hinsichtlich
wesentlicher weiterer Vorteile wird auf die Ansprüche 2
bis 18 verwiesen.
[0005] Die aus zumindest zwei Plattenelementen zu-
sammensetzbare Stellwand weist in Gebrauchslage zu-
mindest zwei benachbarte Seitenrandprofile auf, die in
erfindungsgemäßer Ausführung mit zumindest einer
Verriegelungsaufnahme und einem in diese einführba-
ren Steckelement versehen sind, derart, dass diese funk-
tionalen Baugruppen eine formschlüssig verbindbare
und lösbare Verbindungseinheit bilden. Dieses Konzept
ist dabei darauf gerichtet, dass sowohl eine werkzeug-
lose Montage als auch Demontage der im Bereich der
Verbindungseinheit fixierbaren Plattenelemente möglich
ist. Dabei wird die zumindest eine Verbindungseinheit
als eine "unverlierbare" Bauteilkombination optisch an-
sprechend in das Stellwandsystem integriert, und mit
dem Einsatz dieser Verbindungseinheit kann die Bedie-
nerfreundlichkeit derartiger Systeme vorteilhaft verbes-
sert werden.
[0006] Die im Wesentlichen zweiteilige Verbindungs-
einheit ist aus Steckelement und Verriegelungsaufnah-
me so aufgebaut, dass diese beiden Komponenten in
gleicher Höhe gegenüberliegend an dem jeweiligen Plat-
tenelement bzw. dessen Seitenrandprofil ortsfest ange-
ordnet sind. Dabei ist vorteilhaft eine weitgehende Inte-
gration in die einen Teil des Plattenrahmens bildenden
Seitenrandprofile so vorgesehen, dass eine optisch ver-
deckte oder eingepasste Einbindung erreicht ist und die

als System bereitgestellte Wand eine insgesamt unauf-
fällige Verbindungszone aufweist. Als besonders vorteil-
haft für die Montage bzw. Demontage hat sich heraus-
gestellt, dass das Steckelement und die Verriegelungs-
aufnahme eine werkzeuglose Betätigung ermöglichen.
Denkbar ist dabei auch, dass im Bereich der Seitenrand-
profile mehrere der von Hand bedienbaren Steck-Riegel-
Verbindungen als jeweilige Verbindungseinheiten vorge-
sehen sind.
[0007] Das System ist so aufgebaut, dass die beiden
gegenüberliegenden Seitenrandprofile der benachbar-
ten Plattenelemente durch eine formschlüssige Steck-
Riegel-Montage verbindbar sind. Damit kann eine zumin-
dest zweiteilige Funktionswand in einer vorzugsweise
horizontal fluchtenden Gebrauchslage ausgerichtet und
zu einer "Wandeinheit" verbunden werden. Aus dieser
Gebrauchslage sind die Plattenelemente vergleichswei-
se einfach lösbar, indem die Steck-Riegel-Verbindung in
einer dem Montageablauf entgegengesetzten Bewe-
gungsfolge durch einfache Fingerbetätigung gelöst wird.
Denkbar ist auch, dass die Verbindungseinheit so ange-
ordnet wird, dass die zumindest zwei Plattenelemente in
einer Winkellage zueinander ausgerichtet werden.
[0008] Zur Ausbildung eines modularen Systems ist
vorgesehen, dass die als Gleichbauteile ausgeführten
Plattenelemente an den gegenüberliegenden Seiten-
randprofilen jeweils ein Steckelement und eine Verrie-
gelungsaufnahme aufweisen. Damit können in jeweils
um 180° zueinander verschwenkter Montagestellung die
zumindest zwei Plattenelemente ein modular erweiter-
bares Stellwand-System aufbauen. Denkbar ist dabei
auch, dass die Plattenelemente jeweils in einer um 90°
versetzten Lage zueinander positioniert werden, derart,
dass an Stelle der "fluchtenden" Stellwand ein winklige
Bereiche abteilendes System bereitgestellt wird.
[0009] Zur Herstellung der Steck-Riegel-Verbindung
ist in einfachster Ausführung vorgesehen, dass diese mit
einem das in die Verriegelungsaufnahme eingeführte
Steckelement formschlüssig erfassenden Gegenglied
versehen wird. Dazu wird das Steckelement in Form ei-
nes T-förmigen Schwenkzapfens ausgeführt. Dieser
Schwenkzapfen ist seinerseits an einem als eine
Schwenkplatte ausgebildeten Bedienteil gehalten. In
zweckmäßiger Ausführung der zugeordneten Verriege-
lungsaufnahme ist vorgesehen, dass deren Gegenglied
in Form einer eine Stecköffnung aufweisenden Riegel-
platte ausgebildet wird. Diese Stecköffnung ist dabei zu-
mindest bereichsweise konform mit dem Schwenkzap-
fen ausgebildet.
[0010] Ausgehend von diesen vergleichsweise einfa-
chen Basisteilen ist vorgesehen, dass der T-förmige
Schwenkzapfen des Steckelementes in die Stecköffnung
der Riegelplatte eingeführt wird, in dieser Stecklage der
Schwenkzapfen mittels seines Bedienteiles geschwenkt
werden kann und damit jeweilige vorderseitige Profilbe-
reiche des T-förmigen Schwenkzapfens in eine innen lie-
gende Anlagestellung an der Rückseite der Riegelplatte
verlagerbar sind.
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[0011] Zur Bedienung dieser formschlüssigen Verbin-
dungsstruktur ist vorgesehen, dass die das Steckele-
ment abstützende und dabei als Bedienteil ausgebildete
Schwenkplatte mittels Fingerkraft von Hand bedienbar
ist. Für diese vorteilhaft werkzeuglose Ausführung ist vor-
gesehen, dass die den T-Schwenkzapfen tragende
Schwenkplatte zumindest ein vorzugsweise mit dem Fin-
ger erreichbares und eine randseitig über die Sichtebene
des jeweiligen Plattenelementes vorstehende Erhebung
bildendes Ansatzteil aufweist.
[0012] Eine konstruktive Erweiterung ist dadurch er-
reicht, dass die eine rechteckige Umfangskontur bilden-
de Schwenkplatte diagonal gegenüberliegend an ihren
jeweiligen Seitenrändern jeweils eines der Ansatzteile
aufweist. Damit wird erreicht, dass mittels dieser Ansatz-
teile wahlweise eine Betätigung der Schwenkplatte von
beiden Seiten der aus den Plattenteilen montierten Stell-
wand möglich ist.
[0013] In zweckmäßiger Ausführung ist vorgesehen,
dass als Ansatzteile jeweils gegenüberliegend eine Pro-
filerweiterung als vorstehende Erhebung und ein abge-
winkelter Bedienhaken an der Schwenkplatte geformt
werden. Vorteilhaft sind dabei sowohl die Schwenkplatte
als auch die Riegelplatte jeweils als eine einteilige Kon-
turplatte ausgeführt, so dass diese nach einfacher Her-
stellung - nach Art eines Beschlagteils - optimal in die
Kontur der Seitenrandprofile integriert werden können.
[0014] Die vorbeschriebene Verbindungseinheit aus
Steckelement und Verriegelungsaufnahme kann als au-
tarke Baugruppe so ausgebildet sein, dass diese auch
in eine weitgehend rahmenlose Ausführung von Platten-
elementen integriert werden kann.
[0015] Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung und den Zeichnungen, in denen
ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stell-
wand veranschaulicht ist. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Perspektivdarstellung einer aus zwei Plat-
tenelementen zusammensetzbaren Stellwand,

Fig. 2 eine Perspektivdarstellung ähnlich Fig. 1 mit
den in einer Teilungsebene zu der Stellwand
verbundenen Plattenteilen,

Fig. 3 eine Ansicht ähnlich Fig. 2 mit einer um 180°
gedrehten Einbaulage der Plattenelemente,

Fig. 4 eine vergrößerte Ausschnittsdarstellung der
zwischen den zwei Plattenelementen vorgese-
henen Verbindungseinheit in einer unverbun-
denen Montagesituation,

Fig. 5 eine Perspektivdarstellung ähnlich Fig. 4 mit
den in Gebrauchslage verbundenen Teilen der
Verbindungseinheit,

Fig. 6 eine vergrößerte Einzeldarstellung im Bereich

des am Seitenrandprofil gehaltenen Steckele-
mentes,

Fig. 7 eine Einzeldarstellung der Bauteile im Bereich
des Steckelementes in Vorderansicht, und

Fig. 8 eine Rückansicht des eine Schwenkplatte als
Bedienteil aufweisenden Steckelementes.

[0016] In Fig. 1 ist eine insgesamt mit S bezeichnete
Stellwand in einer Montagesituation dargestellt, wobei
diese aus zumindest zwei Plattenelementen 1, 1’ aufge-
baut wird. Diese Plattenelemente 1, 1’ sind im Bereich
ihrer als Rahmen vorgesehenen Seitenrandprofile 2, 2’
so verbindbar, dass in einer vorgesehenen Gebrauchs-
stellung (Fig. 2, Fig. 3) eine gemeinsame Teilungsebene
T definiert ist.
[0017] Das erfindungsgemäße Konzept sieht vor, dass
im Bereich der gemeinsamen Teilungsebene T zumin-
dest eine im Wesentlichen zweiteilige und sich nur in
diesem für den Teileverbund optimalen Bereich erstre-
ckende Verbindungseinheit E vorgesehen ist. Diese
formschlüssige Anlage- und Verbindungsstruktur zeich-
net sich dadurch aus, dass in Bezug auf die Plattenele-
mente 1, 1’ wechselseitig jeweils zumindest eine Verrie-
gelungsaufnahme 3 und zumindest ein in diese einführ-
bares Steckelement 4 vorgesehen sind (Fig. 4). Damit
können die Plattenelemente 1, 1’ im Bereich der Seiten-
randprofile 2, 2’ vorteilhaft so miteinander verbunden
werden, dass das Steckelement 4 werkzeuglos in die
Verriegelungsaufnahme 3 eingeführt wird (Fig. 4, Pfeil
A).
[0018] Aus der Zusammenschau von Fig. 1 bis Fig. 4
wird deutlich, dass das Steckelement 4 und die Verrie-
gelungsaufnahme 3 in gleicher Höhe H (Fig. 2) gegenü-
berliegend an dem jeweiligen Plattenelement 1, 1’ bzw.
dessen Seitenrandprofil 2, 2’ ortsfest angeordnet sind.
Zum Ausgleich ggf. auftretender Höhenunterschiede ist
vorgesehen, dass im Bereich der formschlüssigen Ver-
bindung eine als Höhenausgleich wirksame Abstandsla-
ge H’ (Fig. 4) im Bereich der Verriegelungsaufnahme 3
nutzbar ist.
[0019] Denkbar ist auch, dass im Bereich der Seiten-
randprofile 2, 2’ mehrere der eine von Hand bedienbare
Steck-Riegel-Verbindung bildenden Verbindungseinhei-
ten E vorgesehen sind (nicht dargestellt). Ebenso ist eine
Ausführung denkbar, bei der die Verbindungseinheit E
bzw. deren Baugruppen 3 und 4 als jeweilige nach Art
eines Steck- und/oder Schubsystems in variabler Höhe
an dem jeweiligen Plattenelement 1, 1’ verlagerbare Ein-
zelteile positionierbar sind (ebenfalls nicht dargestellt).
[0020] Mit dem erfindungsgemäßen Konzept wird er-
reicht, dass die beiden gegenüberliegenden Seitenrand-
profile 2, 2’ der benachbarten Plattenelemente 1, 1’ durch
eine formschlüssige Steck-Riegel-Montage einfach ver-
bindbar sind. Während dieser Montagephase kann die
zumindest zweiteilige Funktionswand S in einer horizon-
tal fluchtenden Gebrauchslage (Ebene G, Fig. 2) ausge-
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richtet werden, und im Bedarfsfall sind dann die Platten-
elemente 1, 1’ aus dieser Gebrauchslage in umgekehrter
Reihenfolge der Montage lösbar. In einer nicht darge-
stellten Ausführung ist vorgesehen, dass zumindest ei-
nes der mittels der Verbindungseinheit E verbundenen
Plattenelemente 1, 1’ auch in einer Winkellage - bei-
spielsweise einer horizontal um 90° verschwenkten Eck-
lage - ausgerichtet werden kann.
[0021] Für ein modulares Konzept der Stellwand S ist
vorgesehen, dass die als Gleichbauteile ausgeführten
Plattenelemente 1, 1’ an ihren gegenüberliegenden Sei-
tenrandprofilen 2, 2’ jeweils ein Steckelement 4 und eine
Verriegelungsaufnahme 3 aufweisen. Ausgehend von
diesen Gleichbauteilen ist damit erreichbar, dass in je-
weiligen um 180° zueinander verschwenkten Montage-
stellungen (Fig. 3) die Verbindung herstellbar ist und ein
modular beliebig erweiterbares Stellsystem (angedeute-
tes Plattenelement 1 ", Fig. 3) aus jeweils abwechselnd
um 180° geschwenkten Modulen gebildet wird.
[0022] Die vorteilhaft verdeckte und weitgehend in die
Seitenrandprofile 2, 2’ integrierte Ausführung der Steck-
Riegel-Verbindung ist so konzipiert, dass das in die Ver-
riegelungsaufnahme 3 einführbare Steckelement 4 form-
schlüssig von einem Gegenglied 5 erfasst werden kann.
Dazu ist das Steckelement 4 vorzugsweise in Form eines
T-förmigen Schwenkzapfens 6 ausgebildet. Dieser
Schwenkzapfen 6 ist seinerseits an einem als eine
Schwenkplatte ausgebildeten Bedienteil 7 gehalten.
Denkbar ist auch, den Schwenkzapfen 6 mit einem
Hakenteil o. dgl. "Rastprofilen" zu versehen (nicht dar-
gestellt).
[0023] In einer weitgehend komplementären Ausbil-
dung zu dem vorbeschriebenen Steckelement 4 ist die
Verriegelungsaufnahme 3 optimal so konzipiert, dass als
einfaches Gegenglied 5 eine eine Stecköffnung 8 auf-
weisende Riegelplatte 9 vorgesehen wird.
[0024] Aus dem Wirkzusammenhang der Darstellun-
gen gemäß Fig. 4 und Fig. 6 wird deutlich, dass der T-
förmige Schwenkzapfen 6 des Steckelementes 4 bei ei-
ner Hand-Montage in die Stecköffnung 8 der Riegelplatte
9 eingesteckt wird. Nach Erreichen dieser Stecklage (Fig.
5, innen liegende Bauteile verdeckt) kann der Schwenk-
zapfen 6 mittels der als ein variables Bedienteil vorge-
sehenen Schwenkplatte 7 geschwenkt werden (Pfeil D,
Fig. 6), derart, dass die Verriegelung hergestellt wird.
Aus den dargestellten Konstruktionsdetails wird deutlich,
dass in Verbindungsstellung jeweilige vorderseitige Pro-
filbereiche 10, 11 des T-förmigen Schwenkzapfens 6
(Fig. 7) in eine innen liegende Anlagestellung (in Fig. 5
nicht sichtbar) an der Rückseite der Riegelplatte 9 ver-
lagert werden und damit der Bauteilverbund horizontal
fixiert ist. Für diese lösbare Steckverbindung sind die
Stecköffnung 8 und das T-Profil des Schwenkzapfens 6
mit entsprechend konformen Profilbereichen versehen.
[0025] Aus einer Zusammenschau der Darstellungen
gemäß Fig. 6 bis Fig. 8 wird deutlich, dass die das Steck-
element 4 abstützende und dabei als Bedienteil ausge-
bildete Schwenkplatte 7 vorteilhaft mittels Fingerkraft

von Hand bedienbar ausgeführt ist. Dazu ist die den T-
Schwenkzapfen 6 mit einer Verbindungsschraube 17
(Fig. 8) tragende Schwenkplatte 7 mit zumindest einem
(vorzugsweise mit dem Finger erreichbaren) und insbe-
sondere randseitig über die Sichtebene des jeweiligen
Plattenelementes 1, 1’ vorstehende Erhebung (Pfeil B,
Fig. 7) bildenden Ansatzteil 12 versehen.
[0026] Aus der Rückansicht der Konstruktion gemäß
Fig. 8 wird die in Verbindungsrichtung hinter einer Anla-
geplatte 18 mit Schwenköffnung 19 befindliche Steck-
Teil-Konstruktion deutlich. Dabei ist die eine rechteckige
Umfangskontur bildende Schwenkplatte 7 diagonal ge-
genüberliegend an ihren jeweiligen Seitenrändern 13, 14
jeweils mit zumindest einem der Ansatzteile 12, 12’ ver-
sehen. Damit wird das Riegel-System so optimiert, dass
mittels der Ansatzteile 12, 12’ wahlweise eine Betätigung
der Schwenkplatte 7 von beiden Seiten der montierten
Stellwand S (Fig. 2) möglich ist. In vorteilhafter Ausfüh-
rung ist das als eine Profilerweiterung 15 (Maß der Er-
hebung: B) ausgebildete Ansatzteil 12 so angeordnet,
dass in der Rastlage (Fig. 5) des Systems der Überstand
gemäß dem Erhebungsmaß B für eine Handbedienung
erreichbar bleibt. Damit kann in einer Druckrichtung ge-
mäß Pfeil F, F’ (Fig. 7) eine erste Schwenkphase (gemäß
Pfeil D, Fig. 6) eingeleitet werden. Gleichzeitig mit dieser
Druckkrafteinleitung gemäß Pfeil F, F’ und dem "Nach-
Innen-Schwenken" der Profilerweiterung 15 werden die
beiden als abgewinkelte Bedienhaken 16 ausgebildeten
Ansatzteile 12’ (Fig. 7, Fig. 8) aus ihrer Schließlage he-
rausgeschwenkt (Pfeil D"), so dass danach die in Fig. 4
ersichtliche Öffnungsstellung erreicht werden kann.
[0027] Damit kann das System der Verbindungseinheit
E in einer Pfeilrichtung A’ gelöst werden. Danach kann
bei einer erneuten Montagesituation die vorbeschriebe-
ne Steckverbindung in Pfeilrichtung A wieder hergestellt
werden, und durch eine Druckbewegung des Daumens
in Pfeilrichtung R, R’ (Fig. 4, Fig. 6) kann die Verschwen-
kung des Schwenkzapfens 6 in die formschlüssige Rie-
gellage wiederholt erfolgen (Fig. 5).
[0028] Das erfindungsgemäße System mit der Verbin-
dungseinheit E ist so ausgeführt, dass diese auch an
jeweiligen ohne Seitenrandprofile 2, 2’ ausgebildeten
Plattenelementen 1, 1’ angeordnet werden kann, wobei
dem Vorbeschriebenen entsprechende funktionale und
optische Wirkungen für die Stellwand S erreicht werden.

Patentansprüche

1. Stellwand für einen Raumteiler, eine Werbetafel o.
dgl. Funktionswände, bestehend aus zumindest
zwei Plattenelementen (1, 1’), die im Bereich anei-
nanderlegbarer Seitenrandprofile (2, 2’) verbindbar
sind und damit in Gebrauchsstellung eine gemein-
same Teilungsebene (T) definiert ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich der gemeinsamen
Teilungsebene (T) zumindest eine im Wesentlichen
zweiteilige Verbindungseinheit (E) vorgesehen ist,

5 6 



EP 2 767 644 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

derart, dass die wechselseitig jeweils zumindest ei-
ne Verriegelungsaufnahme (3) und zumindest ein in
diese einführbares Steckelement (4) aufweisenden
Plattenelemente (1, 1’) im Bereich der Seitenrand-
profile (2, 2’) formschlüssig miteinander verbindbar
sind.

2. Stellwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Steckelement (4) und die Verriege-
lungsaufnahme (3) in gleicher Höhe (H) gegenüber-
liegend an dem jeweiligen Plattenelement (1, 1’)
bzw. dessen Seitenrandprofil (2, 2’) ortsfest ange-
ordnet sind.

3. Stellwand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steckelement (4) werk-
zeuglos in der Verriegelungsaufnahme (3) festleg-
bar ist.

4. Stellwand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich der Seitenrandpro-
file (2, 2’) mehrere der eine von Hand bedienbare
Steck-Riegel-Verbindung bildenden Verbindungs-
einheiten (E) vorgesehen sind.

5. Stellwand nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden gegenü-
berliegenden Seitenrandprofile (2, 2’) der benach-
barten Plattenelemente (1, 1’) durch eine form-
schlüssige Steck-Riegel-Montage verbindbar sind,
damit die zumindest zweiteilige Funktionswand (S)
in einer fluchtenden Gebrauchslage (G) ausrichtbar
ist und die Plattenelemente (1, 1’) aus dieser Ge-
brauchslage lösbar sind.

6. Stellwand nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eines der
mittels der Verbindungseinheit (E) verbundenen
Plattenelemente (1, 1’) in einer Winkellage ausricht-
bar ist.

7. Stellwand nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die als Gleichbauteile
ausgeführten Plattenelemente (1, 1’) an den gegen-
überliegenden Seitenrandprofilen (2, 2’) jeweils ein
Steckelement (4) und eine Verriegelungsaufnahme
(3) aufweisen und damit in jeweiliger um vorzugs-
weise 180° oder 90° zueinander verschwenkter
Montagestellung ein modular erweiterbares Stell-
wand-System (1, 1’, 1 ") gebildet ist.

8. Stellwand nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweiligen in die
Seitenrandprofile (2, 2’) integrierten Steck-Riegel-
Verbindungen mit einem das in die Verriegelungs-
aufnahme (3) eingeführte Steckelement (4) form-
schlüssig erfassenden Gegenglied (5) versehen
sind.

9. Stellwand nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Steckelement (4) in Form eines T-
förmigen Schwenkzapfens (6) ausgebildet ist.

10. Stellwand nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das T-förmige Steckelement
(6) an einem als eine Schwenkplatte (7) ausgebilde-
ten Bedienteil gehalten ist.

11. Stellwand nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das die Verriegelungsaufnahme (3) bil-
dende Gegenglied (5) in Form einer eine Stecköff-
nung (8) aufweisenden Riegelplatte (9) vorgesehen
ist.

12. Stellwand nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der T-förmige
Schwenkzapfen (6) des Steckelementes (4) in die
Stecköffnung (8) der Riegelplatte (9) einführbar ist,
in dieser Stecklage der Schwenkzapfen (6) mittels
seines Bedienteils (7) schwenkbar ist und damit je-
weilige vorderseitige Profilbereiche (10, 11) des T-
förmigen Schwenkzapfens (6) in eine innen liegende
Anlagestellung an der Rückseite der Riegelplatte (9)
verlagerbar sind.

13. Stellwand nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die das Steckelement
(4) abstützende und dabei als Bedienteil ausgebil-
dete Schwenkplatte (7) mittels Fingerkraft von Hand
bedienbar ist.

14. Stellwand nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die den T-Schwenk-
zapfen (6) tragende Schwenkplatte (7) zumindest
ein vorzugsweise mit dem Finger erreichbares und
eine randseitig über die Sichtebene des jeweiligen
Plattenelementes (1, 1’) vorstehende Erhebung (B)
bildendes Ansatzteil (12) aufweist.

15. Stellwand nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die eine rechteckige Umfangskontur
bildende Schwenkplatte (7) diagonal gegenüberlie-
gend an ihren jeweiligen Seitenrändern (13, 14) je-
weils eines der Ansatzteile (12, 12’) aufweist.

16. Stellwand nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Ansatzteile (12, 12’)
wahlweise eine Betätigung der Schwenkplatte (7)
von beiden Seiten der Stellwand (S) möglich ist.

17. Stellwand nach einem der Ansprüche 14 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass als Ansatzteile (12,
12’) jeweils gegenüberliegend eine Profilerweite-
rung (15) und ein abgewinkelter Bedienhaken (16)
an der Schwenkplatte (7) vorgesehen sind.

18. Stellwand nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsein-
heit (E) an jeweiligen ohne Seitenrandprofile (2, 2’)
ausgebildeten Plattenelementen (1, 1’) verwendbar
ist.
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